
 

Offenlegung von Bauleitplanungen und Satzungen 
 
Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss des Rates der Gemeinde Kürten hat in seiner 
Sitzung am 25.03.2010 die Aufstellungsbeschlüsse zu nachstehenden Planungen gefasst: 

·  Klarstellungs- und Ergänzungssatzung Hähn gemäß § 34 (4) Nr.1 und 3 BauGB 
·  Bebauungsplanes 8 (Kürten-Nord) ; 13. Änderung und 
·  Bebauungsplan 36 (Heidergansfeld); 12. Änderung 

Die Planbereiche entnehmen Sie bitte den nachstehenden Übersichtsplänen. 
 

 
Ergänzungssatzung Hähn 

Mit Genehmigung des Rhein.-Berg. Kreises vom 17.07.1995, Kontrollnummer 678 
 

Die Ergänzungssatzung wird erlassen, um am nördlichen Ortsrand der Ortslage Hähn die 
Bebauung mit einem Wohngebäude zu ermöglichen. Die Klarstellungssatzung wird in diesem 
Zuge anhand der örtlichen Gegebenheiten (Neubau der Reithalle) korrigiert. 

 



 

 
Bebauungsplan 8 (Kürten-Nord); 13. Änderung 

Mit Genehmigung des Rhein.-Berg. Kreises vom 17.07.1995, Kontrollnummer 678 
 
Gegenstand der 13. Änderung des Bebauungsplanes 8 (Kürten-Nord) ist die Verschiebung 
und Vergrößerung der überbaubaren Flächen sowie das Ersetzen der Geschossigkeit durch 
eine maximale Firsthöhe.  
 

 
Bebauungsplan 36 (Heidergansfeld); 12. Änderung 

Mit Genehmigung des Rhein.-Berg. Kreises vom 17.07.1995, Kontrollnummer 678 
 
Gegenstand der 12. Änderung des Bebauungsplanes 36 (Heidergansfeld) ist die Steuerung 
von Werbeanlagen für die im Geltungsbereich des Bebauungsplanes gelegenen Mischgebiete 
entlang der B 506. Ort und Zeitpunkt der Offenlage wird rechtzeitig (mindestens 1 Woche) 
vor deren Durchführung bekannt gegeben. 

 



 

Der Entwurf der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung Hähn mit Begründung und 
Landschaftspflegerischem Fachbeitrag und der Entwurf der 13. Änderung des 
Bebauungsplanes 8 (Kürten- Nord) mit Begründung liegen gemäß § 3 (2) BauGB in der Zeit 
vom 07.04.2010 bis einschließlich 07.05.2010 im Rathaus der Gemeinde Kürten, Sachgebiet 
61, Planen und Umwelt, Karlheinz- Stockhausen- Platz 1, 51515 Kürten während der 
Dienststunden öffentlich aus.  
 
Während der oben stehenden Frist können von jedermann Stellungnahmen schriftlich 
abgegeben oder zur Niederschrift vorgebracht werden. Die Unterlagen können auch im 
Internet unter www.kuerten.de unter der Rubrik Aktuelle Planverfahren eingesehen werden.  
Die Planungen werden im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB aufgestellt,  so dass von 
einer Umweltprüfung abgesehen wird. 
 
Nach der oben angegebenen Frist abgegebene Stellungnahmen können bei der 
Beschlussfassung unberücksichtigt bleiben. Ein Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichts-
ordnung (Normenkontrolle) ist unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen gemacht werden, 
die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht 
wurden, aber hätten geltend gemacht werden können. Nach Abschluss der Beteiligungen prüft 
der Rat der Gemeinde Kürten die fristgemäß eingegangenen Stellungnahmen und teilt das 
Ergebnis mit. Schriftliche Stellungnahmen zu den Planungen richten Sie bitte an den 
Bürgermeister der Gemeinde Kürten, Sachgebiet 61, Planen und Umwelt, Karlheinz- 
Stockhausen- Platz  1, 51515 Kürten.  
 
Kürten, den 26.03.2010      _____________________
         Ulrich Michael Iwanow 
         Bürgermeister 
 
 
 


